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A
nders als in den Bundes- oder Landestheatern mit festem Ensemble gibt 
es in der freien Theaterarbeit keine Kollektivverträge und seit Jahren 
gibt es in diesem Bereich kaum Gagenverbesserungen – im Gegenteil: 
Nach den Krisenjahren 2008 und 2009 haben sich die Arbeitsbedingun-
gen im Sektor verschärft und selbst an Orten mit guter Ausgangslage 

wie in Wien arbeiten immer mehr Künstler_innen an immer mehr Orten zu immer 
prekäreren Bedingungen. Hintergrund sind zum einen fehlende Indexanpassungen 
und mangelnde Ko-Produktionsbudgets an den Spielorten, zum zweiten – und vor 
allem – Fördermargen für freie Theaterproduktionen und Gruppen, die nur selten 
die Einhaltung sozial- und arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen erlauben und der 
Professionalisierung des Sektors entgegenstehen. Meist erfolgt die Arbeit im freien 
Theaterbereich in kurzen Zeiträumen und Projekt bezogen – d. h. die Verträge werden 
im Rahmen von Projekten vereinbart und nicht durchgängig für das ganze Jahr, auch 
dort, wo Menschen kontinuierlich zusammen arbeiten. 

In Österreich regelt ein besonderes Gesetz die Tätigkeit auf der Bühne – das 2011 
grundlegend novellierte Theaterarbeitsgesetz (TAG). Die Urform dieses Gesetzes 
stammt aus dem Jahr 1922. Damals – vor beinahe hundert Jahren – ermöglichte 
es zum ersten Mal die Einbettung des bis dahin ungeschützten Arbeitsbereiches 
von Schauspieler_innen und anderen Bühnentätigen in sozial- und arbeitsrechtli-
che Bestimmungen. Auch in der aktuellen Fassung orientiert es sich weitgehend am 
ganzjährigen Betrieb fester Häuser mit bestehendem Ensemble. Das TAG liefert die 
konkreten Bestimmungen über die Ausgestaltung der Angestelltenverhältnisse im 
Bühnenbereich – es regelt aber nicht, ob angestellt werden muss:

�'�L�H���'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�V�H�V���Z�L�U�G���L�P���7�$�*���E�H�U�H�L�W�V���Y�R�U�D�X�V�J�H�V�H�W�]�W�����(�V���L�V�W��
daher auch im Bereich dieses Sondergesetzes auf die allgemeinen Grundsätze, 
�G�L�H���H�L�Q���9�H�U�W�U�D�J�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V���D�O�V���$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V���T�X�D�O�L�ß�]�L�H�U�H�Q�����]�X�U�Ø�F�N�]�X�J�U�H�L�I�H�Q1 

Das TAG ist eingebettet in den rechtlichen Rahmen der allgemeinen nationalen wie 
Europäischen Arbeitsrechtsgesetzgebung bzw. in den Rahmen des Allgemeinen Bür-
gerlichen Gesetzbuches ABGB2  in Österreich. Jeder einzelne Fall eines Vertrags 
muss auf die reale Ausprägung des Arbeitsverhältnisses hin angeschaut und bewer-
tet werden, d. h. beurteilt wird nicht, was im Vertrag steht, sondern die gelebte Praxis 
des Arbeitsverhältnisses. 

Als Konzession an mögliche – außerhalb des Geltungsbereiches des TAG liegende – 
selbstständige Tätigkeiten im Theaterbereich wurde in den Kommentar des Gesetzes 
im Zuge der Novellierung 2011 auch eine Beschreibung der zentralen Charakteristika 

1.  Rahmen bedingungen

für selbstständige Tätigkeiten aufgenommen3. Hierauf nimmt die vorliegende Bro-
schüre ebenfalls Bezug. 

Seit der Novellierung des TAG 2011 steigt die Zahl der Spielstätten und Festivals im 
Land, in denen angestellt wird. Aufgrund der budgetär engen Rahmenbedingungen 
stellen freie Theaterschaffende jedoch nur sehr selten sich selbst oder Mitwirkende 
bzw. Mitarbeiter_innen für Produktionen/Projekte an. Durchgehende ganzjährige  An-
gestelltenverhältnisse sind in der freien Szene eine rare Best Practice4.

2008 beauftragte die Kulturministerin die Studie Zur sozialen Lage der Künstlerinnen 
und Künstler in Österreich5. Seitdem wurden bis heute keine aktuelleren Daten er-
hoben. Doch kann davon ausgegangen werden, dass sich nach den Jahren der Krise 
2008/2009 die Arbeitsverhältnisse im Sektor eher verschlechtert als verbessert ha-
ben.

Alarmierend sind die grundsätzlichen Einkommensverhältnisse: 

�s��Das Einkommen von Künstler_innen liegt mit einem monatlichen Durchschnitts -
wert von ca. 1.000 Euro netto deutlich unter dem Medianeinkommen der Gesamt-
bevölkerung von ca. 1.400 Euro pro Monat6  

�s��Die Armutsgefährdungsquote der Kunstschaffenden ist dreimal so hoch wie in der 
Gesamtbevölkerung7. 

�s��Frauen in der Kunst verdienen im Durchschnitt 26 % weniger als ihre männlichen 
Künstlerkollegen 8.

1. Wolfgang Kozak, Matthias Balla, Sebastian Zankel: Theaterarbeitsgesetz. Gesetze und Kommentare 183. Wien 2011. Kom-
mentar zum Geltungsbereich S.57.

������ �'�L�H���J�U�X�Q�G�O�H�J�H�Q�G�H���'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�V�H�V���ß�Q�G�H�W���V�L�F�K���L�Q���„�����������$�E�V���������$�%�*�%�����'�D�V���$�Q�J�H�V�W�H�O�O�W�H�Q�J�H�V�H�W�]���V�H�O�E�V�W���e�J�U�H�L�I�W��
bereits auf den Begriff Dienstverhältnis – der als Synomym zum Arbeitsverhältnis gesehen wird – zurück, ohne diesen näher 
�]�X���G�H�ß�Q�L�H�U�H�Q�����*�H�P�À�»���$�%�*�%���O�L�H�J�W���H�L�Q���$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�W�U�D�J���Y�R�U�����Z�H�Q�Q���V�L�F�K���M�H�P�D�Q�G���D�X�I���H�L�Q�H���J�H�Z�L�V�V�H���=�H�L�W���]�X�U���'�L�H�Q�V�W�O�H�L�V�W�X�Q�J���I�Ø�U���H�L�Q�H�Q��
�D�Q�G�H�U�H�Q���Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W�q��

3. Wolfgang Kozak, Matthias Balla, Sebastian Zankel: Theaterarbeitsgesetz. Gesetze und Kommentare 183. Wien 2011. Kom-
mentar zum Geltungsbereich S. 56-72. 

4. Eine dieser seltenen Ausnahmen ist das Theater im Bahnhof TIB in Graz, in dem das gesamte Ensemble durchgängig ganz-
jährig angestellt wird. 

5. Susanne Schelepa, Petra Wetzel, Gerhard Wohlfahrt unter Mitarbeit von Anna Mostetschnig: Zur sozialen Lage 
der Künstlerinnen und Künstler in Österreich. Studie im Auftrag des BMUKK, Endbericht. Wien Oktober 2008.  
www.bmukk.gv.at/kunst/bm/studie_soz_lage_kuenstler.xml.

6. Ebenda S. 80.

7. Ebenda S. 76.

8. Ebenda S. 84.

Sabine Kock
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Die Studie weist einen hohen Grad selbstständiger Arbeitsverhältnisse im Sektor der 
darstellenden Kunst aus:

�s��37,9 % der Respondent_innen arbeiten ausschließlich selbstständig,

�s��59,7 % von ihnen arbeiten selbstständig und angestellt, 

�s��lediglich 2,4 % sind ausschließlich angestellt tätig9. 

Als Konsequenz der überwiegend kurzfristigen, z. T. selbstständigen und z. T. ange-
stellten Beschäftigungsverhältnisse hatten 2008 im Bereich der Darstellenden Kunst 
75,5 % – also drei Viertel der Respondent_innen – keine Integration ins Arbeitslosen-
versicherungsgesetz (ALVG)10, also in der Folge auch kein Anrecht auf den Bezug von 
Arbeitslosengeld.

Im freien Theater-, Tanz- und Performancebereich gibt es bis auf wenige Ausnahmen 
kaum dauerhafte Anstellungen. Insgesamt haben 87,8 % der Respondent_innen der 
Studie in der Sparte Darstellende Kunst Auftragsarbeiten – also selbstständige Tätig-
keiten – ausgeführt, insgesamt durchschnittlich 12 verschiedene pro Jahr.

Auch auf internationaler Ebene entwickeln sich die Beschäftigungsverhältnisse hin zu 
einer wachsenden Zahl selbstständig Beschäftigter mit eigenem unternehmerischem 
Risiko. Einerseits ermöglicht die Selbstständigkeit ein selbstbestimmtes Arbeiten 
und es gibt steuerliche Vorteile in der Möglichkeit absetzbarer Beträge. Vordergrün-
dig landet also mehr Geld im Portemonnaie. Gleichzeitig erfahren die sog. Neuen 
Selbstständigen oft leidvoll die mangelnde Einbindung in sozial- und arbeitsrechtli-
che Sicherheitsmomente: Zwar existiert in Österreich seit kurzem auch für sie eine – 
sehr unzureichende – Möglichkeit, Krankengeld zu beziehen und auch eine besondere 
Form der Arbeitslosenversicherung für Selbstständige. Doch diese ist so teuer und an 
der Realität vorbei konzipiert, dass die Option 2012 in ganz Österreich nur von etwa 
1.000 Personen genutzt wurde. Die Realität ist: Wenn ich als Selbstständige_r krank 
werde, Urlaub machen will oder durch andere Umstände verhindert bin, bleibt der 
Verdienst aus. Und wie die Studie zeigt, haben gegenwärtig nur etwa ein Viertel aller 
Theater-/Tanz-/Performanceschaffenden eine Einbindung ins Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz, d. h. drei Viertel aller freien Theaterschaffenden können nicht auf eine 
Unterstützung durch Arbeitslosengeld zurückgreifen, wenn sie ohne Beschäftigung 
sind. Zur Problematik von Verdienstausfällen und Zeiten ohne Einkommen bei Selbst-
ständigen kommt bei allen die Sorge einer drohenden Altersarmut. 

Vieles spricht also für Anstellungen als Beschäftigungsform im Sinne einer besseren 
sozial- und arbeitsrechtlichen Absicherung – erhärtet durch den gesetzlichen Rah-
men des TAG. 

Mit der vorliegenden Broschüre hoffen wir – soweit möglich – Klarheit in die in der 
Praxis möglichen Vertragsverhältnisse im freien Theaterbereich zu bringen.

Gleichzeitig verstehen wir sie als ein Plädoyer für ein grundlegendes Neubedenken 
und die Verbesserung von Förderbedingungen auf allen Körperschaftsebenen für 
freie Theatergruppen in Österreich.

Im ersten Teil der Broschüre gibt Randolf Destaller zunächst eine Übersicht über 
mögliche Vertragstypen – konkret geht es dabei um Angestelltenverhältnisse, Werk-
verträge und die ‚dazwischen liegende‘ Form des freien Dienstvertrags. Zusätzlich 
wird der Gesellschaftsvertrag einer GesbR vorgestellt, denn auch eine solche Gesell-
schaft bietet eine Möglichkeit, die Zusammenarbeit im freien Theaterbereich zu or-
ganisieren.

Im folgenden Kapitel zeigt er die inhaltliche Abgrenzung selbstständiger und un-
selbstständiger Arbeit im Theater auf, rollt dafür zuerst einen Präzedenzfall aus der 
Praxis der Rechtssprechung auf und wendet sich dann den Argumentationen rechts-
wissenschaftlicher Publikationen zu. 

Carolin Vikoler und Andrea Wälzl konstruieren im Anschluss ein praktisches Beispiel 
und ‚spielen‘ dafür mehrere Varianten möglicher Vertragsverhältnisse durch. Das 
Beispiel wird durch eine Projektkalkulation ergänzt. 

Eine Beschreibung der Zuschussmöglichkeiten innerhalb des IG Netz folgt.  
Die Broschüre schließt mit dem Abdruck des Gesetzestextes des Theaterarbeitsge-
setzes (TAG) in der Fassung vom 1. 1. 2011 und weiterführenden Hinweisen.

9. Susanne Schelepa, Petra Wetzel, Gerhard Wohlfahrt unter Mitarbeit von Anna Mostetschnig: Zur sozialen Lage 
der Künstlerinnen und Künstler in Österreich. Studie im Auftrag des BMUKK, Endbericht. Wien Oktober 2008.  
www.bmukk.gv.at/kunst/bm/studie_soz_lage_kuenstler.xml.

 S. 58. Hier handelt es sich um ganzjährig angestellte Ensemblemitglieder an festen Häusern mit durchgängigem Jahresbe-
trieb.

10. Ebenda S. 109.
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2.  Vertrag stypen in der     
 Theaterarbeit

T
heaterarbeit kann in Österreich – wie die meisten Formen privatrecht-
licher Erwerbsarbeit – auf der Grundlage verschiedener Vertragstypen 
ausgeübt werden, die sich durch die Art der eingegangenen wirtschaftli-
�F�K�H�Q���X�Q�G���S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�S�à�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q���Y�R�Q�H�L�Q�D�Q�G�H�U���X�Q�W�H�U�V�F�K�H�L�G�H�Q�����)�Ø�U��
alle Vertragstypen gilt, dass es bei der Beurteilung des Einzelfalles nicht 

auf die – wie auch immer geartete – Bezeichnung des Vertrages durch die Parteien, 
sondern auf den Inhalt ankommt. Dies entspricht dem allgemeinen Grundsatz der 
Beurteilung eines Vertragstyps nach dem sog. wahren wirtschaftlichen Gehalt, also 
der Art und Weise, wie das Vertragsverhältnis tatsächlich gelebt wird.

Die folgende Darstellung soll zunächst die vier in Frage kommenden Vertragstypen 
allgemein erläutern, um sich danach der Abgrenzung zwischen unselbstständiger 
und selbstständiger Arbeit unter den konkreten Bedingungen der Theaterbranche zu 
widmen und in einem letzten Abschnitt die Stellung des Theaterarbeitsgesetzes in der 
Systematik des Rechts – und damit auch seinen Geltungsbereich – zu klären. 

2.1. Arbeitsvertrag / Dienstvertrag

Grundlage des Vertragsrechts ist in Österreich das Allgemeine Bürgerliche Gesetz-
�E�X�F�K�� ���$�%�*�%���� �6�W�D�P�P�I�D�V�V�X�Q�J�� ������������ �J�U�R�»�H�� �1�R�Y�H�O�O�H�� �������������� �'�D�V�� �$�%�*�%�� �G�H�ß�Q�L�H�U�W�� �G�H�Q��
Dienstvertrag – der seit den 1990ern vermehrt als Arbeitsvertrag bezeichnet wird – 
lakonisch, da es noch nicht von Abgrenzungsproblemen ausging: 

�„�� ������������ �������� �:�H�Q�Q�� �M�H�P�D�Q�G�� �V�L�F�K�� �D�X�I�� �H�L�Q�H�� �J�H�Z�L�V�V�H�� �=�H�L�W�� �]�X�U�� �'�L�H�Q�V�W�O�H�L�V�W�X�Q�J�� �I�Ø�U�� �H�L�Q�H�Q��
�D�Q�G�H�U�H�Q���Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W�����V�R���H�Q�W�V�W�H�K�W���H�L�Q���'�L�H�Q�V�W�Y�H�U�W�U�D�J�����>�f�@��

Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte die seit den siebziger Jahren von Theodor 
Tomandl dominierte universitäre Lehre eine Begriffsbestimmung des Arbeitsvertra -
�J�H�V���� �L�Q�G�H�P�� �V�L�H�� �G�H�Q�� �$�U�E�H�L�W�Q�H�K�P�H�U���G�L�H�� �$�U�E�H�L�W�Q�H�K�P�H�U�L�Q�� �D�O�V�� �M�H�P�D�Q�G�H�Q�� �G�H�ß�Q�L�H�U�W�H���� �G�H�U��
die sich vertragsmäßig zur Arbeit in persönlicher Abhängigkeit für eine andere Per-
�V�R�Q���Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W�����Z�R�E�H�L���D�O�V���.�U�L�W�H�U�L�H�Q���G�H�U���S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�H�Q���$�E�K�À�Q�J�L�J�N�H�L�W���G�L�H���8�Q�W�H�U�Z�H�U�I�X�Q�J��
unter die betrieblichen Ordnungsvorschriften, die Weisungsgebundenheit, die Kon-
trollunterworfenheit und die disziplinäre Verantwortlichkeit des Arbeitnehmers/der 
Arbeitnehmerin angegeben wurden. Als 1978 schließlich ein Streitfall mit Abgren-
zungsproblematik vor den Obersten Gerichtshof (OGH) gelangte, griff dieser auf die 
damals bereits herrschende Lehre zurück und formulierte: 

Der Arbeitsvertrag ist vor allem durch die persönliche Abhängigkeit des Arbeit-

Randolf Destaller

nehmers, also durch dessen Unterworfenheit unter die funktionelle Autorität des 
Arbeitgebers gekennzeichnet, welche sich in organisatorischer Gebundenheit, 
insbesondere an Arbeitszeit, Arbeitsort und Kontrolle, äußert. (4 Ob 117/78)

Die umfangreichste Präzisierung der somit begründeten Rechtsprechung nahm der 
OGH 2007 vor, als er eine seiner aktuellen Entscheidungen zum Anlass nahm, in der 
rechtlichen Beurteilung grundsätzlich festzustellen: 

Der echte Arbeitsvertrag unterscheidet sich nach herrschender Lehre und Recht-
sprechung sowohl vom freien Dienstvertrag als auch vom Werkvertrag durch die 
�S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�H���$�E�K�À�Q�J�L�J�N�H�L�W���G�H�V���$�U�E�H�L�W�Q�H�K�P�H�U�V���Y�R�P���$�U�E�H�L�W�J�H�E�H�U�����)�Ø�U���G�L�H���4�X�D�O�L�ß�N�D-
tion kommt es nicht auf die Bezeichnung durch die Parteien an. Maßgeblich ist 
die tatsächliche Ausgestaltung der gegenseitigen Rechtsbeziehungen im Ein-
zelfall. Dabei wurden insbesondere von der Rechtsprechung verschiedene Kri-
terien erarbeitet, deren Vorhandensein und deren Bedeutung im konkreten Fall 
zu prüfen sind, und die dann zusammenfassend in einem Gesamtbild darauf zu 
bewerten sind, ob die für das Vorliegen eines Arbeitsvertrags geforderte per-
sönliche Abhängigkeit ausreichend begründet ist oder nicht. Die für das Vorlie-
gen einer persönlichen Abhängigkeit sprechenden Merkmale sind vor allem die 
�:�H�L�V�X�Q�J�V�J�H�E�X�Q�G�H�Q�K�H�L�W���� �G�L�H�� �S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�H���� �D�X�I�� �=�H�L�W�� �D�E�J�H�V�W�H�O�O�W�H�� �$�U�E�H�L�W�V�S�à�L�F�K�W�� �G�H�V��
Arbeitnehmers, die Fremdbestimmtheit der Arbeit, deren wirtschaftlicher Erfolg 
dem Arbeitgeber zukommt, die funktionelle Autorität des Arbeitgebers, die sich in 
organisatorischer Gebundenheit, insbesondere hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort 
und Kontrolle auswirkt, die Beistellung des Arbeitsgeräts durch den Dienstgeber 
sowie die organisatorische Eingliederung des Arbeitnehmers in den Betrieb des 
Arbeitgebers. Dabei ist in Lehre und Rechtsprechung ebenfalls unbestritten, dass 
nicht alle Bestimmungsmerkmale der persönlichen Abhängigkeit gemeinsam 
vorliegen müssen und in unterschiedlich starker Ausprägung bestehen können. 
Entscheidend ist, ob bei einer Gesamtbetrachtung nach der Methodik des beweg-
lichen Systems die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit ihrem Gewicht und 
ihrer Bedeutung nach überwiegen. (9 ObA 118/07d)

Die gegebene Formulierung kann seitdem als repräsentativ für die herrschende Leh-
re und Rechtsprechung angesehen werden und ersetzt verbindlich den Mangel einer 
�K�L�Q�U�H�L�F�K�H�Q�G�H�Q���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�Q���'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q�����'�L�H���Y�H�U�J�O�H�L�F�K�V�Z�H�L�V�H���K�R�K�H���$�E�V�W�U�D�N�W�L�R�Q���G�H�V���7�H�[-
tes ist notwendig, um im Einzelfall die Anwendung auf jede Branche des Wirtschafts-
lebens zu ermöglichen. 

Literatur:  
Löschnigg, Arbeitsrecht 2015

Tomandl, Wesensmerkmale des Arbeitsvertrages 1971 

ders., Arbeitsrecht I. Gestalter und Gestaltungsmittel 2011
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Arbeitsvertrag / Dienstvertrag

Ein_e Dienstnehmer_in 

�s���Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W���V�L�F�K���I�Ø�U���H�L�Q�H���E�H�V�W�L�P�W�H���R�G�H�U���X�Q�E�H�V�W�L�P�P�W�H���=�H�L�W�����V�H�L�Q�H���L�K�U�H�� 
 Arbeitskraft einem Dienstgeber/einer Dienstgeberin zur Verfügung zu  
 stellen

�s��ist in die betriebliche Struktur des Dienstgebers/der Dienstgeberin  
 organisatorisch und wirtschaftlich eingegliedert

�s��verrichtet die Arbeit mit den vom Dienstgeber/von der Dienstgeberin  
 zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln 

�s��ist den Anordnungen des Dienstgebers/der Dienstgeberin weisungs- 
 gebunden

�s��ist an Arbeitszeit und Arbeitsort gebunden

�s���K�D�W���H�L�Q�H���S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�H���$�U�E�H�L�W�V�S�à�L�F�K�W�����N�H�L�Q���9�H�U�W�U�H�W�X�Q�J�V�U�H�F�K�W��

�s��trägt kein unternehmerisches Risiko. Der wirtschaftliche  
 Erfolg kommt dem Dienstgeber / der Dienstgeberin zu 

Laut Judikatur müssen dabei nicht alle Merkmale gemein -
sam vorliegen, entscheidend ist, ob bei einer Gesamtbe-
trachtung die Abhängigkeitsmerkmale überwiegen.

Mögliche Beschäftigungsverhältnisse im Theaterbe -
reich, für die ein Dienstvertrag auszustellen ist :

�s��Ensembleschauspieler_in

�s��Orchestermusiker_in

�s��Lichttechniker_in

�s��Assistenztätigkeiten

2.2. Werkvertrag

�,�P���$�%�*�%���Z�L�U�G���G�H�U���:�H�U�N�Y�H�U�W�U�D�J���L�P���V�H�O�E�H�Q���3�D�U�D�J�U�D�I�H�Q���Z�L�H���G�H�U���'�L�H�Q�V�W�Y�H�U�W�U�D�J���G�H�ß�Q�L�H�U�W����

�„�� ������������ �������� �>�f�@���� �Z�H�Q�Q�� �M�H�P�D�Q�G�� �G�L�H�� �+�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �H�L�Q�H�V�� �:�H�U�N�H�V�� �J�H�J�H�Q�� �(�Q�W�J�H�O�W�� �Ø�E�H�U-
�Q�L�P�P�W�����>�H�Q�W�V�W�H�K�W�@���H�L�Q���:�H�U�N�Y�H�U�W�U�D�J����

Der Werkvertrag ist vom Idealtypus des Verhältnisses zwischen einem Handwerker/ 
einer Handwerkerin und seiner/ihrer Kundschaft abgeleitet. Abgrenzungsprobleme 
�V�L�H�K�W���G�D�V���$�%�*�%���Y�R�U���D�O�O�H�P���J�H�J�H�Q�Ø�E�H�U���G�H�P���.�D�X�I�Y�H�U�W�U�D�J�����„����������������

�'�L�H���K�H�U�U�V�F�K�H�Q�G�H���/�H�K�U�H���X�Q�G���5�H�F�K�W�V�S�U�H�F�K�X�Q�J���N�R�Q�N�U�H�W�L�V�L�H�U�W���G�L�H���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H���'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q��
dahingehend, dass sich der Werkunternehmer/die Werkunternehmerin durch den 
Werkvertrag gegenüber dem Werkbesteller/der Werkbestellerin zur Herstellung ei -
�Q�H�V���E�H�V�W�L�P�P�W�H�Q���(�U�I�R�O�J�H�V���Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W�����Z�R�E�H�L���H�L�Q���V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�V���=�L�H�O�V�F�K�X�O�G�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V���t��
�L�P�� �*�H�J�H�Q�V�D�W�]�� �]�X�� �H�L�Q�H�P�� �'�D�X�H�U�V�F�K�X�O�G�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�� �t�� �E�H�J�U�Ø�Q�G�H�W�� �Z�L�U�G���� �'�L�H�V�H�� �3�à�L�F�K�W�� �]�X�U��
Herstellung eines Erfolges unterscheidet den Werkvertrag auch vom Dienstvertrag. 
Anders als ein_e Dienstnehmer_in schuldet der Werkunternehmer/die Werkunter-
nehmerin nicht nur eine Bemühung, sondern ein Ergebnis. Die damit verbundene 
Arbeitsleistung ist ein bloßes Mittel und geht im Werkvertrag auf. Der Werkunter-
�Q�H�K�P�H�U���G�L�H�� �:�H�U�N�X�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�U�L�Q�� �L�V�W�� �Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W���� �G�D�V�� �:�H�U�N�� �S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�� �D�X�V�]�X�I�Ø�K�U�H�Q��
oder unter persönlicher Verantwortung ausführen zu lassen. Er/sie kann also zur 
Herstellung Erfüllungsgehilf_innen einsetzen. Nur bei besonderer Vereinbarung ist 
der Werkunternehmer/die Werkunternehmerin zur höchstpersönlichen Herstellung 
�Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W�����Z�D�V���L�Q���G�H�U���5�H�J�H�O���E�H�L���N�Ø�Q�V�W�O�H�U�L�V�F�K�H�Q���/�H�L�V�W�X�Q�J�H�Q���G�H�U���)�D�O�O���L�V�W�����$�X�F�K���G�D�Q�Q��
können aber einzelne Hilfsarbeiten von Gehilf_innen vorgenommen werden. 

Bei all dem ist zu bedenken, dass die Tätigkeit des Werkunternehmers/der Werk-
�X�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�U�L�Q���V�W�H�W�V���H�L�Q�H���V�H�O�E�V�W�V�W�À�Q�G�L�J�H���X�Q�G���Z�H�L�V�X�Q�J�V�I�U�H�L�H���V�H�L�Q���P�X�V�V�����G�L�H���.�U�L�W�H�U�L�H�Q��
eines Arbeitsvertrages dürfen also nicht überwiegen. 

Der Erfolg eines Werkvertrages muss – dem Namen entsprechend – ein Werk sein, 
�D�O�V�R���H�L�Q�H���P�H�Q�V�F�K�O�L�F�K���K�H�U�J�H�V�W�H�O�O�W�H���6�D�F�K�H�����Z�R�E�H�L���D�O�V���6�D�F�K�H���D�O�O�H�V���J�L�O�W�����Z�D�V���Y�R�Q���G�H�U���3�H�U-
�V�R�Q���X�Q�W�H�U�V�F�K�L�H�G�H�Q���L�V�W�����X�Q�G���]�X�P���*�H�E�U�D�X�F�K�H���G�H�U���0�H�Q�V�F�K�H�Q���G�L�H�Q�W�����„�����������$�%�*�%������

Der Werkvertrag stellt nur ein Vertragsverhältnis zwischen dem Werkunternehmer/
der Werkunternehmerin und dem Werkbesteller/der Werkbestellerin her, er integ -
riert also den Werkunternehmer/die Werkunternehmerin in keine Belegschaft oder 
sonstige Gruppe. Kooperationen zwischen mehr als zwei Personen werden durch ihn 
nicht begründet.

Literatur:  
Welser, Bürgerliches Recht II 2006.
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�q��Ein_e Werkvertragsnehmer_in (Werkunternehmer_in)

�s���Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W���V�L�F�K���]�X�U���+�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���H�L�Q�H�V���E�H�V�W�L�P�P�W�H�Q���:�H�U�N�H�V�����V�F�K�X�O�G�H�W�� 
 also ein Ergebnis (das Werk)

�s��ist nicht in die betriebliche Organisation des Auftraggebers/der  
 Auftraggeberin eingebunden

�s��und diesem/dieser nicht weisungsgebunden

�s��arbeitet überwiegend mit eigenen Betriebsmitteln und in eigener  
 Struktur

�s��kann sich bei der Herstellung des Werkes auch vertreten lassen  
 bzw. einzelne Hilfsarbeiten an Gehilf_innen auslagern  

�q��Mögliche Beispiele für Werkverträge im Theaterbereich sind:

�s���&�K�R�U�H�R�J�U�D�ß�H

�s��Komposition

�s��Bühnenbild

�s��Lichtdesign

Werkvertrag

Stellt eine Mischform zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag dar 

Ein_e Freie/r Dienstnehmer_in 

�s��schuldet kein Werk, sondern ein auf eine gewisse Dauer  
 angelegtes Bemühen

�s��ist nicht oder nur locker in die betriebliche Struktur des Dienstgebers/der  
 Dienstgeberin eingebunden

�s��erbringt seine/ihre Leistung inhaltlich unabhängig, ist also nicht  
 weisungsgebunden und auch nicht bezüglich Arbeitszeit und -ort  
 gebunden

�s��verwendet weitgehend eigene Arbeitsmittel

Mögliches Beispiel für einen Freien Dienstvertrag:

�s��Presse-/PR-Arbeit

Freier Dienstvertrag

2.3. Freier Dienstvertrag

�'�H�U���)�U�H�L�H���'�L�H�Q�V�W�Y�H�U�W�U�D�J���K�D�W���L�Q���²�V�W�H�U�U�H�L�F�K���N�H�L�Q�H���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H���'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q�����(�U���Z�X�U�G�H���Q�D�F�K��
und nach von der Lehre und Rechtsprechung als ergänzender Vertragstyp entwickelt, 
um gewissen Mischformen von Dienstvertrag und selbstständiger Erwerbstätigkeit 
einen Namen zu geben. Der/die Freie Dienstnehmer_in schuldet – wie der/die Arbeit-
nehmer_in – keinen Erfolg, sondern ein auf eine gewisse Dauer angelegtes Bemühen. 
Er/Sie ist in die fremde Betriebsorganisation nur locker eingegliedert und erbringt sei -
ne/ihre Leistung inhaltlich unabhängig, also ohne an Weisungen des Dienstgebers /der 
Dienstgeberin gebunden zu sein. 

�)�U�H�L�H�� �'�L�H�Q�V�W�Y�H�U�W�U�À�J�H�� �Ø�E�H�U�� �N�Ø�Q�V�W�O�H�U�L�V�F�K�H�� �7�À�W�L�J�N�H�L�W�H�Q�� �V�L�Q�G�� �J�H�P�À�»�� �„�� ���� �������� �G�H�V�� �$�O�O�J�H-
�P�H�L�Q�H�Q�� �6�R�]�L�D�O�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�J�H�V�H�W�]�H�V�� ���$�6�9�*���� �Y�R�Q�� �G�H�U�� �3�à�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�� �Q�D�F�K�� �G�H�P��
genannten Gesetz ausgenommen und unterscheiden sich somit sozialversicherungs-
rechtlich nicht von anderen Formen selbstständiger Erwerbstätigkeit wie Werkvertrag 
oder Gesellschaftsvertrag: Bei Überschreitung der entsprechenden Einkommens-
�J�U�H�Q�]�H���X�Q�W�H�U�O�L�H�J�H�Q���V�L�H���Z�L�H���G�L�H�V�H���G�H�U���3�à�L�F�K�W�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���Q�D�F�K���G�H�P���*�H�Z�H�U�E�O�L�F�K�H�Q���6�R-
zialversicherungsgesetz (GSVG). 
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2.4. Gesellschaftsvertrag

Der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages zum Zweck der Gründung einer Perso-
nengesellschaft setzt voraus, dass sich daran zumindest zwei Gesellschafter_innen 
beteiligen. Im Falle des einfachsten Gesellschaftstyps, der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GesbR), bedarf es zum Vertragsabschluss keiner besonderen Form wie etwa 
�1�R�W�D�U�L�D�W�V�D�N�W���R�G�H�U���(�L�Q�W�U�D�J�X�Q�J���L�Q���G�D�V���)�L�U�P�H�Q�E�X�F�K�����'�D�V���$�%�*�%���G�H�ß�Q�L�H�U�W���G�L�H���*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W��
bürgerlichen Rechts wie folgt: 

�„ 1175. Durch einen Vertrag, vermöge dessen zwey oder mehrere Personen ein-
willigen, ihre Mühe allein, oder auch ihre Sachen zum gemeinschaftlichen Nutzen 
zu vereinigen, wird eine Gesellschaft zu einem gemeinschaftlichen Erwerbe er-
richtet.

�(�L�Q�H�Q�� �H�L�J�H�Q�H�Q�� �*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�V�W�\�S�� �G�H�U�� �e�$�U�E�H�L�W�V�J�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W�q�� �R�G�H�U�� �e�$�5�*�(�q�� �J�L�E�W�� �H�V�� �L�Q��
Österreich nicht. So bezeichnete Konstruktionen erfüllen jedoch meist die Kriterien 
einer GesbR. 

Die Errichtung einer GesbR ist immer dann möglich, wenn die gesetzliche Größen-
�E�H�V�F�K�U�À�Q�N�X�Q�J���H�L�Q�J�H�K�D�O�W�H�Q���Z�L�U�G�����G�H�Q�Q���Q�D�F�K���„���������������8�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�Q�V�J�H�V�H�W�]�E�X�F�K�����8�*�%����
müssen Gesellschafter_innen bei Überschreiten des Schwellenwertes für die Rech-
�Q�X�Q�J�V�O�H�J�X�Q�J�V�S�à�L�F�K�W���t���G�H�U�]�H�L�W���P�H�K�U���D�O�V�������������������(�X�U�R���8�P�V�D�W�]�H�U�O�Ò�V�H���L�P���*�H�V�F�K�À�I�W�V�M�D�K�U��
– eine Offene Gesellschaft oder Kommanditgesellschaft zur Eintragung ins Firmen-
buch anmelden, anstatt bei der einfacheren Form der GesbR zu bleiben. 

Die Beiträge der Gesellschafter_innen können in vermögenswerten Leistungen (Geld, 
Infrastruktur, etc.) oder in Arbeitsleistungen bestehen. Die Leistungen der Arbeits-
gesellschafter_innen für die Gesellschaft gelten als selbstständige Erwerbstätigkeit, 
wenn nicht die Kriterien eines Arbeitsvertrages überwiegen. 

Die GesbR kann auch für eine kurzfristige Zweckverfolgung, z. B. für die Abwicklung 
eines einzelnen Projekts, gegründet werden. Sie hat eine geschlossene Mitglieder-
zahl, was bedeutet, dass eine Änderung des Gesellschafter_innenkreises (Ausschluss 
oder Neuaufnahme) eine Änderung des Gesellschaftsvertrages durch alle Beteiligten 
voraussetzt. Die im Rahmen der gemeinsamen Tätigkeit begründeten Rechte und 
�3�à�L�F�K�W�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q�� �D�O�O�H�Q�� �*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�H�U�B�L�Q�Q�H�Q�� �]�X�J�H�U�H�F�K�Q�H�W���� �Q�L�F�K�W�� �G�H�U�� �*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W����
da diese keine Rechtspersönlichkeit besitzt. Mit der sogenannten Schlussrechnung 
der Gesellschaft erfolgt auch die Aufteilung des erwirtschafteten Gewinnes oder Ver-
lustes gemäß den im Gesellschaftsvertrag festgelegten Quoten, jedoch ist – sofern 
nichts anderes vereinbart wurde – reinen Arbeitsgesellschafter_innen kein Verlust 
zuzuweisen. 

Alle Gesellschafter_innen haben ein Mitwirkungsrecht, wobei sie insbesondere be-
rechtigt sind, an Beratschlagungen teilzunehmen, gehört zu werden und Einsicht 

in die Bücher der Gesellschaft zu nehmen. Hat die Gesellschaft eine_n Geschäfts-
führer_in bestellt – was als sogenanntes Grundlagengeschäft der Zustimmung aller 
Gesellschafter_innen bedarf –, so ist diese_r den Gesellschafter_innen gegenüber 
weisungsgebunden, nicht umgekehrt. 

Gesellschafter_innen einer GesbR, die auf unbestimmte Zeit errichtet wurde, können 
das Gesellschaftsverhältnis ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Einhaltung 
einer angemessenen Frist kündigen (Austritt), sofern sie es nicht mit Schädigungsab-
sicht oder zu einem Zeitpunkt tun, der für die übrigen Gesellschafter_innen erhebli-
che Nachteile mit sich bringt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann der Austritt 
auch mit sofortiger Wirkung vollzogen werden. 

�'�L�H���$�X�à�Ò�V�X�Q�J���H�L�Q�H�U���*�H�V�E�5���H�U�I�R�O�J�W���L�Q���G�H�U���5�H�J�H�O���G�X�U�F�K���(�U�U�H�L�F�K�H�Q���R�G�H�U���H�Q�G�J�Ø�O�W�L�J�H�V���9�H�U-
fehlen des Gesellschaftszweckes, Zeitablauf im Falle einer befristeten Gesellschaft, 
�H�L�Q�Y�H�U�Q�H�K�P�O�L�F�K�H�Q�� �$�X�à�Ò�V�X�Q�J�V�E�H�V�F�K�O�X�V�V�� �R�G�H�U�� �9�H�U�U�L�Q�J�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�H�U�B�L�Q-
nenkreises auf eine Person. 

Personenhandelsgesellschaften wie die Offene Gesellschaft oder die Kommanditge-
sellschaft sind für die Abwicklung einzelner Projekte wenig geeignet, da das Gründen, 
�%�H�W�U�H�L�E�H�Q�� �X�Q�G�� �$�X�à�Ò�V�H�Q�� �V�R�O�F�K�H�U�� �*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�H�Q�� �X�P�I�D�Q�J�U�H�L�F�K�H�Q�� �J�H�V�H�W�]�O�L�F�K�H�Q�� �(�U�I�R�U-
�G�H�U�Q�L�V�V�H�Q���X�Q�W�H�U�O�L�H�J�W�����Y�J�O�����„�„�����������I�I���8�*�%������

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR)

�s��besteht aus mindestens 2 Gesellschafter_innen

�s��wird ohne Notariatsakt errichtet und auch nicht ins Firmenbuch  
 eingetragen

�s��hat keine eigene Rechtspersönlichkeit (im Gegensatz zu einem  
�� �9�H�U�H�L�Q���� �t�� �5�H�F�K�W�H�� �X�Q�G�� �3�à�L�F�K�W�H�Q�� �Z�H�U�G�H�Q�� �G�H�Q�� �*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�H�U�B�L�Q�Q�H�Q�� 
 zugerechnet

�s��Beiträge der Gesellschafter_innen können in vermögenswerten  
 Leistungen (Geld, Infrastruktur) und/oder in Arbeitsleistung bestehen

�s��Alle Gesellschafter_innen haben ein Mitwirkungsrecht (z. B. Entschei- 
 dungen zu treffen, Einsicht in Bücher nehmen)

�s��Aufteilung des erwirtschafteten Gewinnes oder Verlustes (nach ev.  
 festgelegten Quoten) auf alle Gesellschafter_innen

Literatur:  
Ratka/Rauter/Völkl , Unternehmens- und Gesellschaftsrecht II 2011.
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3.  Die Abgrenzung zwischen  
 selbststänger und unselbstständiger  
 Arbeit am Theater

D
ie Abgrenzung zwischen unselbstständiger (Arbeitsvertrag) und selbst-
ständiger Arbeit (Werkvertrag, Freier Dienstvertrag, Gesellschafts-
vertrag, etc.) bereitet in den meisten Branchen des Wirtschaftslebens 
gelegentliche Schwierigkeiten. Auch am Theater ist sie oft unklar oder 
strittig und damit Gegenstand rechtlicher Erörterungen. Informati -

�R�Q�V�T�X�H�O�O�H�Q�� �G�H�U�� �N�R�Q�N�U�H�W�H�Q�� �E�U�D�Q�F�K�H�Q�V�S�H�]�L�ß�V�F�K�H�Q�� �$�E�J�U�H�Q�]�X�Q�J�� �V�L�Q�G�� �G�L�H�� �H�L�Q�V�F�K�O�À�J�L-
gen rechtswissenschaftlichen Publikationen, die Rechtsprechung und – infolge des 
IMAG-Prozesses – die sog. Materialien zum Theaterarbeitsgesetz (TAG), das heißt die 
von den zuständigen Jurist_innen des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK) verfassten Erläuterungen zum Entwurf des TAG, wobei 
die drei genannten Quellen aufgrund ihrer gegenseitigen Bezugnahme einander nicht 
widersprechen sondern ergänzen. 

3.1. Die Rechtssprechung

Die Beurteilung von Vertragsverhältnissen am Theater ist immer wieder Gegenstand 
�G�H�U���Ò�V�W�H�U�U�H�L�F�K�L�V�F�K�H�Q���5�H�F�K�W�V�S�U�H�F�K�X�Q�J�����9�H�U�W�U�D�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H���.�R�Q�à�L�N�W�H���]�Z�L�V�F�K�H�Q���G�H�Q���E�H-
teiligten Parteien fallen dabei unter das Zivilrecht und somit unter die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit, deren letzte Instanz der OGH darstellt. Sozialversi-
�F�K�H�U�X�Q�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H���.�R�Q�à�L�N�W�H���J�H�K�Ò�U�H�Q���G�H�P���Ò�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���5�H�F�K�W���D�Q���X�Q�G���E�H�J�U�Ø�Q�G�H�Q���H�L�Q�H��
�=�X�V�W�À�Q�G�L�J�N�H�L�W���G�H�U���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�E�H�K�Ò�U�G�H�Q�����L�Q���G�L�H�V�H�P���)�D�O�O���H�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�W���G�H�U���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V-
gerichtshof (VwGH) als letzte Instanz. 

3.2.  Ein Präzedenzfall aus der Praxis 

Für die Frage der Abgrenzung zwischen unselbstständiger und selbstständiger Arbeit 
am Theater ist ein mit der ständigen Judikatur des OGH übereinstimmendes Grund-
satzerkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes aus dem Jahr 1999 von entscheidender 
Bedeutung. Im zugrundeliegenden Fall war ein vertragsrechtlicher und sozialversi-
�F�K�H�U�X�Q�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�U���.�R�Q�à�L�N�W���J�H�J�H�E�H�Q�����G�H�U���Ø�E�H�U���V�H�F�K�V���-�D�K�U�H���K�L�Q�Z�H�J���G�X�U�F�K���D�O�O�H���,�Q�V-
tanzen ausgefochten wurde. Der Gang der Ereignisse stellte sich wie folgt dar: 

Ende 1992 entschloss sich ein in Wien ansässiger Theaterverein unter der Leitung 
eines Obmannes im darauffolgenden Jahr ein Theaterstück eines Schweizer Autors 
als freie Produktion unter der Regie des Obmannes ins Werk zu setzen und dafür um 
Projektförderung anzusuchen. Ab Februar 1993 wurden nach und nach Schauspie-
ler_innen engagiert, wobei man als Produktionszeitraum die Monate Oktober bis De-

Randolf Destaller

zember desselben Jahres anpeilte. Kurz vor Probenbeginn wurden schriftliche Ver-
träge aufgesetzt, die zwar keine Bezeichnung des beabsichtigten Vertragstyps, aber 
eine Bezeichnung des Entgelts als Honorar enthielten. Eine Anmeldung der Schau-
spieler_innen bei der Gebietskrankenkasse zur Sozialversicherung nach dem ASVG 
erfolgte nicht. 

Während der Probenzeit kam es zu eskalierenden Streitigkeiten zwischen dem Re-
gisseur und einer Schauspielerin. Im November 1993 teilte der Regisseur der Schau-
spielerin telefonisch mit, dass er die Zusammenarbeit wegen ihres destruktiven 
Verhaltens fristlos beende. Die Schauspielerin empfand die Beendigung als unge-
rechtfertigt und klagte vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien (ASG) auf Bezahlung 
des vereinbarten Honorars, wobei sie die Frage des Vertragstyps nicht thematisierte. 
Im anschließenden Gerichtsverfahren argumentierte der Obmann des beklagten Ver-
eins, die Schauspielerin habe die Befolgung von Regieanweisungen und die Teilnahme 
an Abendproben verweigert, den Text nicht beherrscht, ihren Arbeitsplatz während 
der Probe ohne Genehmigung verlassen und Abmahnungen ignoriert. Deshalb sei sie 
gerechtfertigt entlassen worden. Zu einer rechtlichen Beurteilung des dargelegten 
Falles durch das ASG kam es nicht mehr, da das Verfahren im April 1994 durch Ab-
schluss eines Vergleiches beendet wurde, wobei der beklagte Verein der Klägerin die 
Zahlung eines gewissen Betrages zubilligte. Das ASG übermittelte den betreffenden 
Vergleich der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK), die sich entschloss zu überprü-
�I�H�Q�����R�E���H�L�Q���Q�D�F�K���G�H�P���$�6�9�*���Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�à�L�F�K�W�L�J�H�V���X�Q�G���V�R�P�L�W���L�Q���L�K�U�H���=�X�V�W�À�Q�G�L�J�N�H�L�W��
fallendes Beschäftigungsverhältnis bestanden habe. 

Im Rahmen der darauffolgenden Einvernahme beider Vertragsparteien durch die 
WGKK gab der Vereinsobmann an, bei den Vertragsverhältnissen der Schauspieler_
innen habe es sich um Freie Dienstverhältnisse gehandelt (die damals in Österreich 
�N�H�L�Q�H�U�O�H�L���6�R�]�L�D�O�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�à�L�F�K�W���X�Q�W�H�U�O�D�J�H�Q�������'�L�H���:�*�.�.���V�W�H�O�O�W�H���G�H�Q�Q�R�F�K���D�X�I�J�U�X�Q�G��
der Einvernahmen und der Akten aus dem vorangegangenen arbeits- und sozialge-
richtlichen Verfahren im September 1995 per Bescheid das Vorliegen eines ASVG-
�S�à�L�F�K�W�L�J�H�Q���$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�V�H�V���L�P���V�W�U�L�W�W�L�J�H�Q���)�D�O�O���I�H�V�W�����G�D���G�L�H���.�U�L�W�H�U�L�H�Q���G�H�U���S�H�U�V�Ò�Q�O�L-
chen Abhängigkeit zweifelsfrei gegeben gewesen seien. 

Der Theaterverein erhob gegen diesen Bescheid Einspruch beim Landeshauptmann 
von Wien. Ähnlich wie bereits gegenüber der WGKK bestritt der Obmann die Voraus-
�V�H�W�]�X�Q�J���G�H�U���9�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�à�L�F�K�W���Q�D�F�K���„���������������$�6�9�*���L�P���)�D�O�O�H���G�H�U���Y�R�Q���L�K�P���H�Q�J�D�J�L�H�U�W�H�Q��
Schauspieler_innen, nämlich das Überwiegen der Merkmale persönlicher und wirt-
schaftlicher Abhängigkeit gegenüber den Merkmalen selbstständiger Ausübung der 
�(�U�Z�H�U�E�V�W�À�W�L�J�N�H�L�W���� �,�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�� �D�U�J�X�P�H�Q�W�L�H�U�W�H�� �H�U���� �G�D�V�� �Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�Q�G�H�� �(�U�V�F�K�H�L�Q�H�Q�� �]�X��
den gemeinsam vereinbarten Proben sei lediglich eine moralische, berufsethische 
�9�H�U�S�à�L�F�K�W�X�Q�J���R�K�Q�H���%�H�]�X�J���D�X�I���H�L�Q���:�H�L�V�X�Q�J�V�����R�G�H�U���.�R�Q�W�U�R�O�O�U�H�F�K�W���H�L�Q�H�V���'�L�H�Q�V�W�J�H�E�H�U�V��
einer Dienstgeberin gewesen. 
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Der Landeshauptmann von Wien wies im Jänner 1996 den Einspruch als unbegründet 
ab und bestätigte den bekämpften Bescheid, da er der Argumentation des Vereinsob-
mannes – unter anderem mit Hinweis auf die Angaben der beteiligten Personen im 
arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahren – nicht folgte, sondern von einem Beschäf-
tigungsverhältnis in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit ausging. 

Gegen diesen Bescheid erhob der Theaterverein nunmehr Berufung an das Bun-
desministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (BMAGS). Darin relativierte der 
Obmann die Wortwahl seines Rechtsvertreters im arbeits- und sozialgerichtlichen 
Verfahren, auf dessen Ergebnisse alle späteren Instanzen Bezug genommen hatten: 
�'�L�H���6�F�K�D�X�V�S�L�H�O�H�U�L�Q���K�D�E�H���Q�L�F�K�W���$�E�P�D�K�Q�X�Q�J�H�Q�����V�R�Q�G�H�U�Q���e�+�L�O�I�H�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q�q���L�J�Q�R�U�L�H�U�W�����V�L�H��
�K�D�E�H���Q�L�F�K�W���L�K�U�H�Q���$�U�E�H�L�W�V�S�O�D�W�]�����V�R�Q�G�H�U�Q���e�G�L�H���O�D�X�I�H�Q�G�H���6�]�H�Q�H�q���Y�H�U�O�D�V�V�H�Q�����G�L�H���9�H�U�S�à�L�F�K-
tung zur Teilnahme an Abendproben sei nur berufsethisch begründet gewesen. 

�'�D�V���%�0�$�*�6���J�D�E���G�H�U���%�H�U�X�I�X�Q�J���N�H�L�Q�H���)�R�O�J�H�����G�D���H�V���]�X�P���H�L�Q�H�Q���G�H�Q���X�Q�E�H�H�L�Q�à�X�V�V�W���X�Q�G��
unvoreingenommen gemachten Angaben im arbeitsgerichtlichen Verfahren mehr 
�*�O�D�X�E�H�Q�� �V�F�K�H�Q�N�W�H�� �D�O�V�� �G�H�Q�� �Y�R�P�� �$�U�J�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q�V�]�L�H�O�� �E�H�H�L�Q�à�X�V�V�W�H�Q�� �$�Q�J�D�E�H�Q�� �L�P�� �9�H�U-
waltungsverfahren und zum anderen selbst bei Berücksichtigung des – sehr ein-
geschränkten – organisatorischen und künstlerischen Mitbestimmungsrechtes der 
Beschäftigten ein Überwiegen der Weisungsbefugnis des Regisseurs als erwiesen 
ansah. 

Gegen den im Juni 1997 ergangenen, die früheren Instanzen bestätigenden Bescheid 
des Ministeriums richtete der Theaterverein Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof, der den Fall mit einem im September 1999 ergangenen Erkenntnis in letz-
ter Instanz entschied. 

Vorab betonte der VwGH in seinem Erkenntnis die für den vorliegenden Fall entschei-
�G�H�Q�G�H���%�H�G�H�X�W�X�Q�J���G�H�V���$�U�E�H�L�W�Q�H�K�P�H�U�E�H�J�U�L�I�I�H�V���L�Q���„�������$�6�9�*����

�„���������������'�L�H�Q�V�W�Q�H�K�P�H�U���L�P���6�L�Q�Q�H���G�L�H�V�H�V���%�X�Q�G�H�V�J�H�V�H�W�]�H�V���L�V�W�����Z�H�U���L�Q���H�L�Q�H�P���9�H�U�K�À�O�W�Q�L�V��
�S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�H�U�� �X�Q�G�� �Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�O�L�F�K�H�U�� �$�E�K�À�Q�J�L�J�N�H�L�W�� �J�H�J�H�Q�� �(�Q�W�J�H�O�W�� �E�H�V�F�K�À�I�W�L�J�W�� �Z�L�U�G����
hierzu gehören auch Personen, bei deren Beschäftigung die Merkmale persönli-
cher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegenüber den Merkmalen selbständiger 
�$�X�V�Ø�E�X�Q�J���G�H�U���(�U�Z�H�U�E�V�W�À�W�L�J�N�H�L�W���Ø�E�H�U�Z�L�H�J�H�Q�����>�������@

Im Beschwerdefall sei unstrittig, dass sich der Vertrag der Schauspielerin mit dem 
Verein auf eine zeitbezogene und nicht nur eine erfolgsbezogene Leistung erstreckt 
�K�D�E�H�����1�D�F�K���G�H�Q���)�H�V�W�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q���G�H�V���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P�V���V�H�L���G�L�H���6�F�K�D�X�V�S�L�H�O�H�U�L�Q���Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�W��
gewesen, für eine bestimmte Rolle in einem Theaterstück von Oktober bis Dezem-
ber 1993 für Proben und Aufführungen gegen Entgelt zur Verfügung zu stehen und 
ein auf die Arbeitszeiteinteilung und das arbeitsbezogene Verhalten gerichtetes Wei-
sungs- und Kontrollrecht das Vereinsobmannes zu akzeptieren. Demnach bestünde 
�L�Q�� �U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�U�� �+�L�Q�V�L�F�K�W�� �N�H�L�Q�� �=�Z�H�L�I�H�O�� �D�P�� �9�R�U�O�L�H�J�H�Q�� �H�L�Q�H�V�� �Y�R�O�O�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�à�L�F�K�W�L�J�H�Q��

Beschäftigungsverhältnisses. Die dagegen in der Beschwerde vom Vereinsobmann 
vorgebrachten Argumente, insbesondere die Behauptung einer völligen Gleichbe-
rechtigung und eventuellen Verlustbeteiligung aller Vertragspartner_innen, womit ei -
nerseits die persönliche und andererseits die wirtschaftliche Abhängigkeit geleugnet 
werden sollten, sah der VwGH im Rahmen seiner Beweiswürdigung als nicht glaub-
haft an. Auch die vergleichsweise niedrige Bezahlung der Beschäftigten widerlege 
nicht das Kriterium der wirtschaftlichen Abhängigkeit: Diese dürfe nämlich nicht mit 
Lohnabhängigkeit, also mit dem Angewiesen Sein der Beschäftigten auf das Entgelt 
�]�X�U�� �%�H�V�W�U�H�L�W�X�Q�J�� �L�K�U�H�V�� �/�H�E�H�Q�V�X�Q�W�H�U�K�D�O�W�H�V���� �J�O�H�L�F�K�J�H�V�H�W�]�W�� �Z�H�U�G�H�Q���� �Y�L�H�O�P�H�K�U�� �ß�Q�G�H�� �V�L�H��
ihren Ausdruck im Fehlen der im eigenen Namen auszuübenden Verfügungsmacht 
über die für den Betrieb wesentlichen organisatorischen Einrichtungen und Betriebs-
�P�L�W�W�H�O�����$�Q�J�H�V�L�F�K�W�V���G�H�U���Y�H�U�W�U�D�J�O�L�F�K�H�Q���9�H�U�S�à�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���6�F�K�D�X�V�S�L�H�O�H�U�L�Q�����I�Ø�U���G�L�H���H�U�I�R�U-
derlichen Proben in einem bestimmten Zeitraum zur Verfügung zu stehen, komme 
dem Umstand, dass den Schauspieler_innen bei der Festlegung der Probentermine 
und des Probenortes ein gewisses Mitspracherecht gewährt wurde, keine entschei-
dende Bedeutung bei. Aufgrund der schon im Vertrag vorgenommenen zeitlichen Fi-
xierung der Mitarbeit sei für die Festlegung der einzelnen Probentermine ein sehr 
enger Spielraum verblieben. Ein Ausfallenlassen der Proben sei grundsätzlich nicht 
�P�Ò�J�O�L�F�K���J�H�Z�H�V�H�Q�����E�H�L���P�D�Q�J�H�O�Q�G�H�U���(�L�Q�L�J�X�Q�J���K�D�E�H���G�H�U���5�H�J�L�V�V�H�X�U���G�L�H���7�H�U�P�L�Q�H���I�H�V�W�J�H-
legt, dessen Position im Übrigen auch in künstlerischer Hinsicht ausschlaggebend 
gewesen sei. Die Beschwerde des Theatervereines wurde daher vom VwGH als zur 
Gänze unbegründet abgewiesen. 

Über die Bedeutung des Anlassfalles hinaus stellte der Gerichtshof – unter zusätzli-
cher Berufung auf die Judikatur des OGH seit 1979 – zur grundsätzlichen Beurteilung 
von Stückverträgen am Theater fest: 

Erstreckt sich ein Vertrag zwar nicht auf einen längeren Zeitraum, sondern be-
zieht er sich auf ein Bühnenstück, also auf eine nicht bloß zeitbezogene, sondern 
auch erfolgsbezogene Leistung, überwiegen aber dennoch die Merkmale der 
�S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�H�Q�� �$�E�K�À�Q�J�L�J�N�H�L�W���� �Z�L�H�� �V�L�H�� �H�W�Z�D�� �L�Q�� �G�H�U�� �9�H�U�S�à�L�F�K�W�X�Q�J�� �]�X�U�� �0�L�W�Z�L�U�N�X�Q�J�� �D�Q��
den erforderlichen Proben während eines bestimmten Zeitraumes sowie an ei-
ner bestimmten Anzahl von Vorstellungen, einschließlich der zur Erbringung die-
ser Arbeiten erforderlichen Eingliederung in den Theaterbetrieb zum Ausdruck 
kommt und besteht auch eine grundsätzliche Weisungs- und Kontrollbefugnis des 
Theaterunternehmers, der auch das ausschließliche wirtschaftliche Risiko der 
geplanten Theateraufführungen zu tragen hat, so sind die durch einen solchen 
Vertrag geregelten Rechtsbeziehungen der Vertragspartner in ihrer Gesamtheit 
�D�O�V�����%�Ø�K�Q�H�Q�����'�L�H�Q�V�W�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V���>�������@���X�Q�G���G�D�P�L�W���D�X�F�K���D�O�V���Y�R�O�O�Y�H�U�V�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�S�à�L�F�K�W�L�J�H�V��
�%�H�V�F�K�À�I�W�L�J�X�Q�J�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V���>�������@���]�X���T�X�D�O�L�ß�]�L�H�U�H�Q����

Judikate: ���9�Z�*�+���=�O�����������������������������2�*�+���$�U�E����������������������
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3.3.  Rechtswissenschaftliche Publikationen

Die Fachliteratur zum Bühnenarbeitsrecht wird in Österreich hauptsächlich durch die Au -
toren Matthias Balla, Wolfgang Kozak und Sebastian Zankel repräsentiert, die vor 2010 
den Kommentar zum Schauspielergesetz und nach 2010 den Kommentar zum Theaterar-
beitsgesetz (TAG) verfasst haben. Das TAG beschäftigt sich zwar nicht mit Formen selbst-
�V�W�À�Q�G�L�J�H�U�� �$�U�E�H�L�W�� �D�P�� �7�K�H�D�W�H�U���� �H�L�Q�H�� �Y�R�O�O�V�W�À�Q�G�L�J�H�� �(�U�O�À�X�W�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�H�V�� ���„�� ����
�7�$�*�����P�X�V�V���D�E�H�U���D�X�F�K���G�L�H���G�L�H�V�E�H�]�Ø�J�O�L�F�K�H���$�E�J�U�H�Q�]�X�Q�J���E�H�K�D�Q�G�H�O�Q�����X�P���G�H�Q���L�Q���„�������J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q��
�%�H�J�U�L�I�I���G�H�V���$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�V�H�V���]�X���G�H�ß�Q�L�H�U�H�Q����

Die Autoren stellen vorab klar, dass auch im Bereich des Bühnenarbeitsrechts auf die all-
�J�H�P�H�L�Q�H�Q�� �*�U�X�Q�G�V�À�W�]�H���� �G�L�H�� �H�L�Q�� �9�H�U�W�U�D�J�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�� �D�O�V�� �$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�� �T�X�D�O�L�ß�]�L�H�U�H�Q�� ���Y�J�O����
�.�D�S�����������9�H�U�W�U�D�J�V�W�\�S�H�Q���L�Q���G�H�U���7�K�H�D�W�H�U�D�U�E�H�L�W�������]�X�U�Ø�F�N�]�X�J�U�H�L�I�H�Q���L�V�W�����=�X�U���E�U�D�Q�F�K�H�Q�V�S�H�]�L�ß�V�F�K�H�Q��
Abgrenzung führen sie unter Berufung auf die Rechtsprechung, die Regierungsvorlage 
zum TAG und die einschlägige Literatur aus, dass Weisungsgebundenheit im Zusammen-
hang mit der künstlerischen Leistung, Bindung an Proben- und Aufführungspläne sowie 
Kontrollunterworfenheit als starke Indizien für das Vorliegen eines Arbeitsvertrages zu 
werten sind. Ein Werkvertrag wäre nur dann gegeben, wenn der Erfolg der Leistung des 
Werkunternehmers/der Werkunternehmerin eine geschlossene, singuläre Einheit bildet 
und der Werkunternehmer/die Werkunternehmerin in keiner persönlichen Abhängigkeit 
agiert. Für das Vorliegen einer solchen Einheit reicht es nicht aus, dass ein Vertrag auf 
ein bestimmtes Bühnenstück bezogen ist. Vielmehr ist bei Überwiegen der persönlichen 
�$�E�K�À�Q�J�L�J�N�H�L�W�����9�H�U�S�à�L�F�K�W�X�Q�J�����D�Q���G�H�Q���H�U�I�R�U�G�H�U�O�L�F�K�H�Q���3�U�R�E�H�Q���X�Q�G���H�L�Q�H�U���E�H�V�W�L�P�P�W�H�Q���$�Q�]�D�K�O��
von Vorstellungen mitzuwirken, Eingliederung des Künstlers/der Künstlerin in den The-
aterbetrieb und grundsätzlicher Weisungs- und Kontrollberechtigung des Theaterunter -
nehmers/der Theaterunternehmerin ein Arbeitsvertrag anzunehmen, selbst wenn eine 
ausnahmsweise Vertretungsmöglichkeit vereinbart wurde oder einzelne Elemente des 
Vertrages – etwa die Textbearbeitung durch eine_n Schauspieler_in – als Werkvertrags-
�H�O�H�P�H�Q�W�H���]�X���T�X�D�O�L�ß�]�L�H�U�H�Q���Z�À�U�H�Q�����=�X�U���$�E�J�U�H�Q�]�X�Q�J���Y�R�P���:�H�U�N�Y�H�U�W�U�D�J���L�V�W���D�X�F�K���G�D�V���$�X�V�P�D�»��
�G�H�U���9�H�U�S�à�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���.�Ø�Q�V�W�O�H�U�V���G�H�U���.�Ø�Q�V�W�O�H�U�L�Q���K�H�U�D�Q�]�X�]�L�H�K�H�Q�����:�H�Q�Q���G�L�H���(�U�Z�H�U�E�V�W�À�W�L�J�N�H�L�W��
des Künstlers/der Künstlerin hauptsächlich durch die Mitwirkung an den Proben und an -
schließenden Aufführungen in Anspruch genommen wird, liegt jedenfalls ein Arbeitsver-
trag vor, der sich sodann auch auf eventuelle Wiederaufnahmen ohne Proben erstreckt. 
Gastiert jedoch ein_e Künstler_in an einer Bühne für wenige Vorstellungen ohne Probe 
oder Einweisung in eine Inszenierung, wäre nach Ansicht der Autoren die Form des Freien 
Dienstvertrages zulässig. 

Die Abgrenzung zwischen Arbeitsvertrag und Gesellschaftsvertrag wird im Kommentar 
zum TAG nicht behandelt, da zu diesem Thema noch keine auf die Theaterarbeit bezogene 
�-�X�G�L�N�D�W�X�U���H�[�L�V�W�L�H�U�W�����'�L�H���V�H�K�U���Z�H�L�W���J�H�G�L�H�K�H�Q�H�Q���'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q�H�Q���G�L�H�V�H�U���E�H�L�G�H�Q���9�H�U�W�U�D�J�V�D�U�W�H�Q���V�R�O�O-
ten jedoch in allen Branchen die Entscheidung von Zweifelsfällen leicht machen. 

Literatur:  
Balla/Kozak/Zankel �����7�K�H�D�W�H�U�D�U�E�H�L�W�J�H�V�H�W�]���������������*�H�U�K�D�U�W�O�����.�Ø�Q�V�W�O�H�U���L�P���$�U�E�H�L�W�V�������6�R�]�L�D�O�����X�Q�G���6�W�H�X�H�U�U�H�F�K�W������������

3.4.  Materialien zum Theaterarbeitsgesetz

Das Theaterarbeitsgesetz (TAG) aus dem Jahr 2010 stellt eine Gesamtnovellierung des 
Schauspielergesetzes von 1922 dar, die ab dem Frühjahr 2009 im Rahmen der intermi-
nisteriellen Arbeitsgruppe zur sozialen Lage der Künstler_innen in Österreich (IMAG) 
von einer Unter-Arbeitsgruppe im BMASK unter Beteiligung aller betroffenen Interes -
senvertretungen ausverhandelt wurde. Dabei setzte sich die IG Freie Theaterarbeit wie-
derholt dafür ein, diese Gelegenheit auch zur weitestgehenden Klärung der Abgrenzung 
zwischen unselbstständiger und selbstständiger Arbeit am Theater zu nützen, um der 
�%�U�D�Q�F�K�H���H�L�Q�H���R�I�ß�]�L�H�O�O�H�����Y�R�P���]�X�V�W�À�Q�G�L�J�H�Q���0�L�Q�L�V�W�H�U�L�X�P���V�W�D�P�P�H�Q�G�H���2�U�L�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�V�K�L�O�I�H���D�Q��
die Hand zu geben. Da das TAG als rein arbeitsrechtliches Gesetz nicht geeignet ist, 
allgemeine Abgrenzungen verschiedener, auch nicht-arbeitsrechtlicher Vertragstypen 
vorzunehmen (vgl. Kap. 3.5.), konnte das Thema nicht im Text, sondern nur in den Erläu-
�W�H�U�X�Q�J�H�Q���]�X�P���*�H�V�H�W�]�H�V�H�Q�W�Z�X�U�I���%�H�U�Ø�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J���ß�Q�G�H�Q����

Die Jurist_innen des BMASK und Autor_innen des Gesetzes gehen zunächst von der 
�G�X�U�F�K�� �/�H�K�U�H�� �X�Q�G�� �5�H�F�K�W�V�S�U�H�F�K�X�Q�J�� �N�R�Q�N�U�H�W�L�V�L�H�U�W�H�Q�� �'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �'�L�H�Q�V�W�Y�H�U�W�U�D�J�H�V�� �L�Q�� 
�„�� ���������� �$�%�*�%�� �D�X�V�� ���Y�J�O���� �.�D�S���� �������������� �0�H�U�N�P�D�O�H�� �G�H�V�� �H�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�Q�G�H�Q�� �.�U�L�W�H�U�L�X�P�V�� �G�H�U�� �S�H�U-
sönlichen Abhängigkeit seien die Einordnung in die Arbeitsorganisation hinsichtlich Ar-
beitszeit, Arbeitsort und Arbeitsabfolge, die Gebundenheit an persönliche Weisungen, 
die Kontrollunterworfenheit, die disziplinäre Verantwortung des Arbeitnehmers/der Ar -
�E�H�L�W�Q�H�K�P�H�U�L�Q�����G�L�H���9�H�U�S�à�L�F�K�W�X�Q�J���]�X�U���S�H�U�V�Ò�Q�O�L�F�K�H�Q���$�U�E�H�L�W�V�O�H�L�V�W�X�Q�J���X�Q�G���G�L�H���%�H�U�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J��
der Arbeitsmittel durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin, wobei es im Einzelfall auf das 
Überwiegen – nicht auf das gleichzeitige Vorliegen – der betreffenden Merkmale in der 
�W�D�W�V�À�F�K�O�L�F�K�H�Q�� �+�D�Q�G�K�D�E�X�Q�J�� �G�H�V�� �9�H�U�W�U�D�J�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�V�H�V�� �D�Q�N�R�P�P�H���� �=�X�U�� �V�S�H�]�L�ß�V�F�K�H�Q�� �$�E-
grenzung im Theaterbereich zitieren die Autor_innen einerseits jene Entscheidung des 
�2�*�+���D�X�V���G�H�P���-�D�K�U���������������G�H�U�H�Q���'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q���G�H�V���%�Ø�K�Q�H�Q�G�L�H�Q�V�W�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V�V�H�V���G�H�U���9�Z�*�+��������
Jahre später fast wörtlich übernommen hat (vgl. Kap. 3.2.) und andererseits eine Ent-
scheidung des OGH aus dem Jahr 1987, in der das Vorliegen eines Werkvertrages mit 
folgender Argumentation bejaht wurde: 

Da eine Gesangssolistin bei ihren Darbietungen nicht die Musikkapelle begleitet, 
sondern von dieser begleitet wird, ist sie in die Musikkapelle nicht eingegliedert. Die 
Möglichkeit, sich von einer anderen Sängerin vertreten zu lassen, spricht ebenfalls 
gegen ihre persönliche Abhängigkeit. Beschränkt sich überdies die Weisungsbefug-
nis des Kapellmeisters auf die Auswahl der Musiknummern aus dem Repertoire der 
Solosängerin für die Zeit ihres Auftritts, so überwiegen nach dem Schwergewicht 
�G�H�V���9�H�U�W�U�D�J�V�L�Q�K�D�O�W�H�V���G�L�H���(�O�H�P�H�Q�W�H���G�H�V���:�H�U�N�Y�H�U�W�U�D�J�H�V���>�������@�����������2�E���$��������������

�'�L�H�� �]�L�W�L�H�U�W�H�� �(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�J�� �E�L�H�W�H�W�� �D�O�O�H�U�G�L�Q�J�V�� �N�H�L�Q�H�� �D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�� �'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �7�K�H�D�W�H�U��
�:�H�U�N�Y�H�U�W�U�D�J�H�V�����(�L�Q�H���V�R�O�F�K�H���P�X�V�V���D�X�V���G�H�U���J�U�X�Q�G�V�À�W�]�O�L�F�K�H�Q���:�H�U�N�Y�H�U�W�U�D�J�V�G�H�ß�Q�L�W�L�R�Q�����Y�J�O����
�.�D�S���� �������������� �G�H�Q�� �8�P�N�H�K�U�V�F�K�O�Ø�V�V�H�Q�� �D�X�V�� �G�H�U�� �'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q�� �G�H�V�� �%�Ø�K�Q�H�Q�D�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�W�U�D�J�H�V�� ���Y�J�O����
Kap. 3.1. bis 3.3.) und aus den theaterbezogenen Einzelentscheidungen der Rechtspre-
chung abgeleitet werden. 
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3.5.  Die Stellung des Theaterarbeitsgesetzes in 
der Rechtsordnung

Das TAG gehört in der Systematik des Rechts dem Arbeitsvertragsrecht, einer Teilma-
terie des Privatrechts, an. Wie alle arbeitsrechtlichen Gesetze setzt es dabei den Begriff 
des Arbeitsverhältnisses voraus. Die Konstitution des Begriffes ist hingegen Aufgabe 
�G�H�V���Y�H�U�W�U�D�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���7�H�L�O�V���G�H�V���$�%�*�%�����G�H�V�V�H�Q���'�H�ß�Q�L�W�L�R�Q�H�Q���G�R�U�W�����Z�R���G�H�U���7�H�[�W���G�H�V���*�H-
setzes ungenügend ist, durch Lehre und Rechtsprechung vervollständigt werden, wie in 
Kap. 2.1. gezeigt wurde. 

�:�H�Q�Q���G�D�V���7�$�*���L�Q���V�H�L�Q�H�P���„�������X�Q�W�H�U���G�H�U���%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���e�*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�q���G�H�Q���%�Ø�K�Q�H�Q�D�U-
�E�H�L�W�V�Y�H�U�W�U�D�J���G�H�ß�Q�L�H�U�W�����V�R���J�U�H�Q�]�W���H�V���L�K�Q���Q�X�U���Y�R�Q���D�Q�G�H�U�H�Q���$�U�W�H�Q���G�H�V���$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�W�U�D�J�H�V���D�E����

�„�����������������'�L�H�V�H�V���%�X�Q�G�H�V�J�H�V�H�W�]���J�L�O�W���I�Ø�U���G�D�V���$�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�K�À�O�W�Q�L�V���Y�R�Q���3�H�U�V�R�Q�H�Q�����0�L�W�J�O�L�H-
der), die sich einem/einer Theaterunternehmer/in zur Leistung künstlerischer Ar -
beiten in einem oder mehreren Kunstfächern zur Aufführung von Bühnenwerken 
�Y�H�U�S�à�L�F�K�W�H�Q�����%�Ø�K�Q�H�Q�D�U�E�H�L�W�V�Y�H�U�W�U�D�J����

(2) Theaterunternehmer/in im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer ein Unter-
�Q�H�K�P�H�Q���L�P���6�L�Q�Q�H���G�H�V���„�� ���� �$�E�V���� ���� �G�H�V���8�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�Q�V�J�H�V�H�W�]�E�X�F�K�H�V�����8�*�%������ �G�5�*�%�O���� 
S 219/1897, zur Aufführung von Bühnenwerken betreibt.

�,�V�W���H�L�Q�H�V���G�H�U���.�U�L�W�H�U�L�H�Q���G�H�V���„�������7�$�*���Q�L�F�K�W���H�U�I�Ø�O�O�W�����Z�R�K�O���D�E�H�U���G�D�V���.�U�L�W�H�U�L�X�P���G�H�U���%�H�V�F�K�À�I-
tigung in persönlicher Abhängigkeit, so liegt kein Bühnenarbeitsvertrag, sondern ein 
gewöhnlicher Arbeitsvertrag vor, der je nach Art der Tätigkeit dem Arbeitsrecht der 
Arbeiter_innen (ausgehend von den Dienstvertragsbestimmungen des ABGB) oder 
der Angestellten (ausgehend vom Angestelltengesetz) unterliegt. 

Nur wenn es an der persönlichen Abhängigkeit fehlt, werden die außerhalb des Ar-
beitsrechts liegenden, in den vorigen Kapiteln dargestellten Vertragstypen der selbst-
ständigen Erwerbstätigkeit schlagend. 

3.6.  Grafik
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